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§ 33a BauTG 2015
 BauTG 2015 - Salzburger Bautechnikgesetz 2015 – BauTG 2015

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Aufstellung und der Einbau von Heizkesseln von Zentralheizungsanlagen für 5üssige fossile oder für feste

fossile Brennsto6e in neu errichteten Bauten ist nach dem Ölkesseleinbauverbotsgesetz – ÖKEVG 2019, BGBl I Nr

6/2020, nicht zulässig.

(2) In anderen Bauten als nach Abs 1 ist vor der erstmaligen Aufstellung und dem erstmaligen Einbau von Heizkesseln

gemäß Abs 1 sowie vor dem Austausch solcher Anlagen der Einsatz von hoche@zienten alternativen Systemen (§ 33

Abs 3) zu prüfen und in der Baubeschreibung zu dokumentieren. Sie sind einzusetzen, wenn sie verfügbar sind.

Ausnahmen sind in Anwendung des § 46 zu gewähren.

In Kraft seit 01.08.2021 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/6
https://www.jusline.at/gesetz/bautg_2015/paragraf/33
https://www.jusline.at/gesetz/bautg_2015/paragraf/46
file:///

	§ 33a BauTG 2015
	BauTG 2015 - Salzburger Bautechnikgesetz 2015 – BauTG 2015


